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Geschäftsstelle 

Die Arbeitsgruppe 3 der Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe hat Bedenken ge-
gen die im Entsorgungsprogramm der Bundesregierung vorgeschlagene gemeinsame Endlagerung 
verschiedener Arten radioaktiver Abfallstoffe formuliert. „Unserem gesetzlichen Auftrag entspre-
chend werden wir weiter Kriterien für ein Endlager nur für hochradioaktive Abfallstoffe erarbei-
ten“, fasste der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Michael Sailer am Dienstag in Berlin eine Diskus-
sion des Gremiums über das bei der Standortsuche zu berücksichtigende Inventar zusammen. 
„Bei den anderen vom Nationalen Entsorgungsprogramm für den Standort vorgesehenen radioak-
tiven Abfällen wäre erst zu klären, ob von ihnen Gefährdungen für die Lagerung der hoch radio-
aktiven Abfälle ausgehen.“, sagte Sailer weiter. 
 
Das vom Bundeskabinett vor zwei Wochen verabschiedete Nationale Entsorgungsprogramm 
schlägt vor, am Standort eines Endlagers für hoch radioaktive Abfallstoffe auch schwach radioak-
tive Abfälle aus der Urananreicherung zu deponieren und zudem Abfälle, die aus dem Atom-
mülllager Asse geborgen werden sollen. Das Programm enthält eine Revisionsklausel, nach der 
sich durch Empfehlungen der Endlager-Kommission wesentliche Änderungen ergeben können. 
 
Nach Auffassung der Arbeitsgruppe 3 der Endlager-Kommission könnte eine gemeinsame Lage-
rung unterschiedlicher Abfallarten die Anforderungen an den gesuchten Standort erheblich än-
dern. Der Arbeitsgruppen-Vorsitzende Sailer wies darauf hin, dass vor allem über chemische Zu-
sammensetzung und Reaktionsfähigkeit der Abfälle, die aus der Asse zurückgeholt werden sol-
len, keine sicheren Informationen vorlägen. Schwierig beurteilen könne man auch das Verhalten 
radioaktiver Abfälle aus der Forschung und dem Abriss von Kernkraftwerken, die den Annahme-
bedingungen des in Bau befindlichen Endlagers Schacht Konrad nicht entsprächen. Nach dem 
beschlossenen Entsorgungsprogramm sollen auch diese nicht für Schacht Konrad geeigneten Ab-
fälle am Standort für die hochaktiven Abfallstoffe deponiert werden. 
 
Nach Auffassung der Arbeitsgruppe müsste man für eine gemeinsame Lagerung unterschiedli-
cher Abfallarten nicht nur einen Standort mit einem sehr viel größeren ungestörten Bereich von 
Salz, Ton- oder Kristallingestein finden. Je nach chemischer Zusammensetzung oder Konditio-
nierung der weiteren Abfälle könnten sich in unterschiedlichen Gesteinen zusätzliche Schwierig-
keiten ergeben, sagte Sailer. Die Arbeitsgruppe kam überein, beim Bundesumweltministerium 
genauere Informationen über die weiteren Abfälle zu erbitten. Sie will auch eine Expertise über 
Probleme gemeinsamer Endlagerung unterschiedlicher Abfallarten erstellen. 
  
Anfragen von Medienvertretern beantwortet: Jürgen Voges - Pressereferent - Kommission Lage-
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